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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.05.1958

Norm

KO §7

Rechtssatz

1.) Bringt der Gemeinschuldner vor Konkurserö4nung eine Klage auf Unwirksamkeit einer Exekution hinsichtlich eines

zur Masse gehörigen Rechtes oder einer solchen Sache ein, so wird der Prozeß durch die Konkurserö4nung

unterbrochen und kann nur vom oder gegen den Masseverwalter fortgesetzt werden.

2.) Gehört ein Teil des Rechtes oder der Sache nicht in die Konkursmasse, so gilt das Gleiche, wenn es sich um einen

einheitlichen Anspruch des betreibenden Gläubigers handelt.

Entscheidungstexte

3 Ob 211/58

Entscheidungstext OGH 20.05.1958 3 Ob 211/58

3 Ob 128/80

Entscheidungstext OGH 08.07.1981 3 Ob 128/80

nur: Bringt der Gemeinschuldner vor Konkurseröffnung eine Klage auf Unwirksamkeit einer Exekution hinsichtlich

eines zur Masse gehörigen Rechtes oder einer solchen Sache ein, so wird der Prozeß durch die Konkurseröffnung

unterbrochen und kann nur vom oder gegen den Masseverwalter fortgesetzt werden. (T1)
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